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ein Wackerer Mann, sollte von einer Ortschaft des KantonS Baselland aquirirt
werden; die Vorsteher der Gemeinde bekommen Wind hievon, — und was

geschieht? — Alsobald außerordentliche GeiNeindeversammlnng und einmüthiger

Beschluß: »Es sei dem H. I. S. wegen seinen bisherigen Leistungen eine jährliche

Gehaltserhöhung von Fr. 100 aus der Genwindskassa zuerkannt."

Ehre solchen Behörden Ehre solcher Bürgerschaft nnd Ehre dem Lehrer,

welcher seinem Vaterort so tren dient und die Bereitwilligkeit seiner Mitbürger

achtet.

-— Tie Taubstummenanstalt dahier hat letztes Jahr an Vergabungen

850 Fr. und an sonstigen Beiträgen Fr. 174 erhalten.

Zürich. Stadtschule. Tie Stadt Zürich bildet Einen Schultheis

und Eine Schulgemeinde. Präsident derselben ist der Stadtpräsident.

Die städtische Schulgemeinde ist komponirt nach K 22 des Gesetzes über

das Gemeindewescn vom Jahr 1855. Daher sind stimmberechtigt: s. bei

Berathnngen, in denen es sich um Verwaltung des Schulgutes handelt: die

Stadtbürger: d. bei Bcrathungen, in denen es sich um Herstellung oder Haupt-

vcrbesserung vou Schulgebäuden handelt, insofern dazu Steuern nothwendig

werden: die Stadtbürgcr nnd die mit Grnndeigenthnm niedergelassenen Schwei-

zcrbürger; e. bei Berathung der übrigen Schulangelegenheiten, sofern sie

Steuern zur Folge haben: die Startbürger nnd sämmtliche niedergelassene

Schwcizerbürger; ck. bei Wahlen der Mitglieder der Ortsschnlpslege und eines

allfälligen bleibenden Ausschusses: die Stadtbürgcr uud die seit mindestens

einem Jahre in der Stadt niedergelassenen Tchweizerbürger.

Die Aussicht über die öffentlichen Primarschulen der Stadt wird einem

Schulrathe von 15 Mitgliedern übertragen; dieselben, sowie aus ihrer Mitte
der Präsident werden von der Schulgemeinde auf die Dauer von 4 Iahren
gewählt. Den Vizepräsidenten und Aktuar wählt dcr Schulrath.

Zur Vorberathung und Begutachtung aller an die Schulgemeinde

gelangenden Anträge wird dem Schulrathe ein bleibender Ausschuß von 30
Mitgliedern beigegeben, welcher mit dem Schulrathe den größern Schulrath bildet.

Dieser Behörde wird auch die Wahl, Berufung nnd Abberufung vou Lehrern,
sowie die Wahl des Schulverwalters übertragen. Der Präsident des SchulratheS

ist auch Präsident des größern SchulratheS. Den Vizepräsidenten und
Aktuar wählt die Behörde selbst. Je zu 2 Jahren wird die Hälfte der

Mitglieder in umgekehrter Ordnung einer Erncuernngswahl nnterworfen.
Die definitive odcr provisorische Wahl (respektive Berufung und

Abberufung) der Lehrer nnd wissenschaftlichen Lehrerinnen an dcn Stadtschulen ift
Sache dcs größcrn, diejenige der Arbeitslchrcrinncn nnd Gcbülsinnen, sowie
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von vorübergehenden Vikaren Tache des cngern SchulratheS. Definitive Wahlen

unterliegen der Genehmigung des Erziehungsrathes.
Dem Stadtschulrathe sind nntcrgeordnet die städtischen Knabenschulen und

Mädchenschulen (Elementar und Real) nnd die Gemcindeschnle (Primär- und

Repctirschule). Die Trennung der Schulen nach Geschlechtern wird anerkannt.

Der Stadtschulsoud bildet das gesetzliche Schulgut der Stadt, und ist

als solches Eigenthum der Bürgergemeinde.
Die obere Tochterschule steht als stadtbürgcrlichc Stiftung abgesondert

für sich nnd behält unter Oberleitung der gesetzlichen Behörden eine stadtbürgerliche

Schulpslcge unter Genehmigung des ErziehungSratheS ihre besondere

Einrichtung. Ihre Ausgaben werden aus der stadtbürgcrlichcn Stistung des

Fonds der obern Töchterschule bestritten, und ihre benöthigteu Räumlichkeiten

im nenen Mädchenschulgebäude stistungSgemäß vorbehalten.

Schaphausen» Tie Schulfonds einzelner Gemeinden unsers KantonS

haben sich in einem Zeitraum von sieben Jahren im Ganzen nm die Summe

von Fr. 193,562 vermehrt.

Schwyz. Auch dieses Jahr ist die höhere Lehranstalt des Klosters

Einsiedeln in einem recht blühende Znstande; gcgen 300 Schüler besuchen dieselbe.

Graubünden. Vom Erziehungsrath wird 1) das Nonnenkloster in Pnschlav

für pflichtig erklärt, alljährlich nach Bedürfnis; nnd Anzahl der schulpflichtigen

Mädchen daselbst die erforderlichen Räumlichkeiten nnd Lehrkräfte auf seine

Kosten herzugeben: einstweilen 3 Schulstuben uud Lehrerinnen sür 3 gesonderte

Mädchenklassen; 2) alljährlich bis Anfangs September sowohl die geforderten

Schulzimnier als auch Lehrerinnen zu bezeichnen, durch die cS den Pflichtigen

Unterricht ertheileu lassen will. Der Schulinspektor hat das Recht nnd dcn.

Austrag die vorgeschlagenen Schulzimmcr in Betreff ihrer Tauglichkeit und die

vorgeschlagenen Lchreriuuen in Betreff ihrer Befähigung znr Ertheilnng des

Unterrichts zu prüfen nnd darüber dem Erzichnugsrath Bericht und Gutachten

einzureichen. Wenn der letztere die Schulräumc für ungenügend oder die vor'
geschlagenen Lehrerinnen für nicht hinlänglich zur Unterrichtertheilnng besähigt

erkennt, so wird er in cincin und dem andern Falle das Erforderliche ans

Kosten des Klosters von sich aus anordnen und herbeischaffen. 3) Tie
Handhabung der Disciplin in dcr Mädchenschule, sowie die organische Einrichtung
derselben, die Fcsthaltnng dcS Lehrplans nnd die Aufficht über dessen Befolgung

wird einstweilen sür den laufenden Schulknrsus dcm kathol. Schulratbc

zu Puschlav im Namen des ErziehungsratbeS übertragen. 4) Tie vom kathol.

Schulrathe für dcn laufenden SchulkursuS getroffenen nnd vom Erziehnugsrath
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